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Rechtssatz

Aus dem in § 17 GebG 1957 normierten Urkundenprinzip folgt nicht, dass im Rahmen der Auslegung des

Urkundeninhalts die Nichtanwendbarkeit des MRG und damit das Bestehen eines ordentlichen Kündigungsrechts nicht

geprüft werden dürfte.Aus dem in Paragraph 17, GebG 1957 normierten Urkundenprinzip folgt nicht, dass im Rahmen

der Auslegung des Urkundeninhalts die Nichtanwendbarkeit des MRG und damit das Bestehen eines ordentlichen

Kündigungsrechts nicht geprüft werden dürfte.
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